
 

 

 

 

N r . 054/11/GR 

 

Federführendes Amt Stadtbauamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Vorberatung Ausschuss für Technik und Umwelt 31.03.2011 öffentlich
zur Beschlussfassung Gemeinderat 07.04.2011 öffentlich
 

 
Bandhaus, Stiftshof 6 - Außensanierung Fassade und Dach  
Neuer Standort für Jugendmuskschule 
Herstellung der Barrierefreiheit durch Einbau eines Aufzuges 
 
Baubeschluss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Baubeschluss für die Unterbringung der Jugendmusikschule, dem Einbau eines 
behindertengerechten Aufzuges im Bandhaus, Stiftshof 6 und der Außensanierung (Fassade + 
Dach) des Gebäudes wird zugestimmt. 
 
 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Haushaltsrest: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
 
21.03.2011_________________ 
Datum/Unterschrift 
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Begründung: 
 
Jugendmusikschule: 
  
Die Villa Breuninger, welche für die Jugendmusikschule (JMS) angemietet war, wird aufgrund der 
Veräußerung durch den Vermieter ab 2012 nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Verwaltung des 
Amtes für Kultur und Sport kann in vorhandenen und entsprechend anzupassenden Räumen des 
Backnanger Bürgerhauses zusammengeführt und untergebracht werden. Unter Einbeziehung der 
seitherigen Dienstwohnung im Dachgeschoss des Bandhauses, sowie einem seither an das 
Traumzeit-Theater im 1. OG vermieteten Raum,  kann die Jugendmusikschule zukünftig räumlich im 
Bandhaus untergebracht werden.  
  
Folgendes Raumprogramm wird für die Jugendmusikschule realisiert: 
  
14 Übungsräume 
1 Schlagzeug-/ E-Gitarrenraum 
1 Ensembleraum 
3 Räume für Verwaltung und Lehrerzimmer 
1 Raum für Instrumente 
  
Barrierefreiheit:    
  
Gemäß der Landesbauordnung und des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes sind öffentliche 
Gebäude abgesehen von Ausnahmen in bestimmten Fällen barrierefrei herzustellen. Mit Antrag 
Nr. 136 vom  04.11.2010 wurde die Stadtverwaltung aufgefordert, dies auch in Bezug auf den 
Einzug der JMS in das Bandhaus zu prüfen. 
  
Nach bautechnischer und brandschutztechnischer Prüfung sowie der Herstellung des 
Einvernehmens mit dem Denkmalschutz kann ein behindertengerechter Aufzug im Bandhaus 
eingebaut werden. 
  
Die Verwaltung schlägt im Ergebnis vor, einen behindertengerechten Aufzug vom Untergeschoss 
(Gewölbekeller) bis ins Dachgeschoss in das bestehende Gebäude einzubauen.  Im 1. 
Obergeschoss kann ein behindertengerechtes WC eingebaut werden.   
  
Aufgrund der vorhandenen Gebäudestruktur des Bandhauses und der detaillierten Abstimmung mit 
dem  Regierungspräsidium, Referat Denkmalpflege, vertreten durch Herrn Dr. Fekete, kann der 
Aufzug nur substanzschonend vor der Gebäudeaußenwand im Bereich der bisherigen Anbauten im 
Markgrafenhof als neu zu bauendes Bauteil hergestellt werden. In den einzelnen Geschossen 
werden als Übergang zwischen Bestand und Aufzug nur substanzschonende einzelne 
Mauerdurchbrüche notwendig. Im Hof entfällt der westliche, höhere Schleppdachanbau mit 
dem innen liegenden Treppenabgang in den Markgrafenhof. Für Betrieb und Bewirtung des 
Traumzeit-Theaters wird durch den Aufzug eine deutliche Verbesserung erreicht; der östliche 
Notausgang aus dem Gewölbekeller bleibt erhalten. Die durch den Zugang zum Aufzug entfallenden 
Flächen im Gebäude können an anderer Stelle angeboten werden.  
Als wichtiges Element wird der Markgrafenhof aus Richtung Marktstraße/Ölberg durch den neuen, 
neben dem Aufzug entstehenden attraktiven Zugang zum Bandhaus und damit zur 
Jugendmusikschule mit Freitreppe belebt und städtebaulich aufgewertet.  
   
 Außensanierung Bandhaus: 
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Die bereits seit Jahren überfällige Außensanierung des Bandhauses kann baulich und terminlich in 
einer Einheit mit den Bauarbeiten für den Aufzug und den notwendigen Umbauarbeiten für die 
Jugendmusikschule im Gebäudeinneren erfolgen. 
Mit der Außensanierung des Bandhauses wird das letzte, deutlich sanierungsbedürftige Gebäude im 
Bereich Freithof, Markgrafenhof in einen, dem historischen Ensemble des Schlossberges würdigen 
und denkmalgerechten Zustand versetzt. 
Im Einzelnen sind folgende, mit dem Referat Denkmalpflege detailliert abgestimmte Maßnahmen 
vorgesehen: 
  
Dach: 
  
Das Dach bekommt eine Neudeckung mit naturroten Biberschwanzziegeln. Der zur Marktstraße 
zeigende, untypische und nicht denkmalgerechte Krüppelwalm, wird entfernt und die 
Giebelfassade bis in den Ortgangbereich gemäß dem Ursprungszustand weitergeführt. Die 
Dachform wird wieder ein Satteldach sein. Das Dach wird mittels einer Zwischensparren- und einer 
Aufsparrendämmung den heutigen energetischen Anforderungen angepasst.  
  
Fenster: 
  
Die historischen Fenster von 1905 (2 Stück) sind zu erhalten und bilden mit  T-
Teilung und aufgesetzter Sprossierung die  Gestaltungsgrundlage für neue, denkmalgerechte  
Fenster, welche auch den aktuellen Anforderungen an den Wärmeschutz gerecht werden. 
Die Fenster werden entsprechend den durch die neue Nutzung erforderlichen höheren 
Schallschutzanforderungen ausgeführt.  
  
Fassade: 
  
Der nicht mehr tragfähige,  zementhaltige Putz mit der nicht denkmalgerechten 
Oberflächenstruktur aus den 1950iger Jahren wird  komplett entfernt.  Als denkmalgerechter neuer 
Putz wird ein Kalkzementputz in handwerklicher Technik entsprechend den anderen historischen 
Gebäuden am Stiftshof aufgetragen. Auch farblich wird sich das Bandhaus mit einer hellen, beige-
sandfarbenen Fassung in den Kontext des Stiftshofes/Burgberges einfügen. Eine wärmetechnische 
Verbesserung der bis zu 80 cm dicken Außenwände des Bandhauses z.B. durch Wärmedämmputz 
wurde vom Stadtbauamt untersucht, ist jedoch aufgrund der großen Wandstärken nicht 
erforderlich.  
  
Steinsanierung: 
  
Reparatur und Sanierung der Natursteinfaschen der Fenster erfolgt durch Sanierung der Steinfugen, 
Verfestigung der Sandsteinflächen und Austausch von nicht mehr sanierungsfähigem Sandstein. 
Ein möglichst hoher Erhalt alter Bausubstanz wird angestrebt.  
 
Kosten: 
 
Kosten für die Unterbringung der Jugendmusikschule, den Einbau eines behindertengerechten 
Aufzuges und damit verbundener interner Umstrukturierung und für die Fassadensanierung im 
Bandhaus: 
   
Jugendmusikschule 210.000.-- EUR
Aufzug 400.000.-- EUR
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Fassade 550.000.-- EUR
Gesamtkosten 1.160.000,-- EUR

   
Fördermittel: 
   
Alle drei Teilmaßnahmen werden durch die städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Innenstadt Teil 
II“ mit 50 % vom Bund/land bezuschusst. Es ist daher mit Zuwendungen in Höhe von insgesamt 
580.000,-- EUR zu rechnen. 
   
Antrag Nr. 136, SPD-Fraktion vom 04.11.2010  
  
Durch den Baubeschluss zu den vor beschriebenen Maßnahmen wird der Antrag Nr. 136 durch die 
SPD-Fraktion in der Gemeinderatssitzung vom 04.11.2010 wie folgt beantwortet:  
  
zu Punkt 1:  
Der Einbau eines Aufzuges erfolgt. 
  
zu Punkt 2:  
Das  Helferhaus kann aufgrund der Gebäudeorganisation, der beengten Platzverhältnisse zwischen 
den Gebäuden und der stark versetzten Geschosshöhen nicht durch einen gemeinsamen Aufzug mit 
dem Bandhaus erschlossen werden. Zudem kann das Regierungspräsidium, Referat Denkmalpflege, 
einem Aufzug im Helferhaus aus Gründen der historischen Substanzerhaltung  nicht zustimmen.   
  
zu Punkt 3: 
Fördermittel aus Sanierungsmaßnahme, Erneuerungsmaßnahme  „Innenstadt Teil II“   
   
Terminplan:  
  
Der Baubeginn erfolgt am 14.06.2011. Die Gerüststellung im Außenbereich erfolgt nach dem 
Straßenfest. Die Fertigstellung ist für Oktober 2011 vorgesehen. 
 
Finanzierung: 
 
Im Haushaltsplan 2011 sind unter HH-St.: 6154-9435.001 Mittel in Höhe von 760.000,-- EUR 
bereitgestellt. ….. 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
 
 


